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Newsletter 5 
 
Gläubigerversammlung / Insolvenzplan 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mittlerweile liegen uns die Zusammenfassung des Insolvenzplans, das 
Insolvenzgutachten und die Einladungen zu den Gläubigerversammlungen der 
Anleiheinhaber für den 8. April 2013 vor.  
 
Insolvenzplan und Insolvenzgutachten 
 
Das von Insolvenzverwalter Prof. Rattunde erstellte Insolvenzgutachten und der 
Insolvenzplan sind mittlerweile für Gläubiger der WGF AG verfügbar. Für unsere 
Mitglieder haben wir die beiden Dokumente unter 
http://www.sdk.org/pressemitteilung.php?action=detail&pmID=674  zur Einsicht 
bereitgestellt. Aus rechtlichen Gründen können wir die Dokumente nur unseren 
Mitgliedern zur Verfügung stellen.  
 
Da wir bisher keine Zeit hatten, uns mit dem Insolvenzplan intensiv 
auseinanderzusetzen, möchten wir uns an  dieser Stelle hierzu noch nicht detailliert 
äußern. Nur so viel: Der Insolvenzplan sieht neben einer zeitnahen Ausschüttung 
einen Besserungsschein für die Anleihegläubiger vor. Dadurch würden die 
Anleihegläubiger, falls diese der Fortführung der Gesellschaft zustimmen sollten,  
an eventuellen zukünftigen Gewinnen beteiligt werden. Die Aktionäre der 
Gesellschaft sollen ferner bis 2022 auf Gewinnausschüttungen verzichten. 
Eigentümer der WGF AG sollen jedoch die bisherigen Aktionäre bleiben. 
Betrachtet man die vorgelegten Berechnungen zur Insolvenzquote im 
Insolvenzplan, so würden die Anleihegläubiger auch im Falle der Fortführung der 
Gesellschaft im Durchschnitt auf mehr als 70% verzichten müssen.  Gleichzeitig 
bestände aber für die Aktionäre und die Verursacher dieses finanziellen Desasters 
die Option, nach dem Jahr 2022 durch einen Verkauf ihrer Anteile einer dann, 
durch den Verzicht der Anleiheinhaber sanierten WGF AG, Kasse zu machen. Dies 
kann aus unsere Sicht nicht sein und widerspricht allen kaufmännischen 
Grundsätzen, wonach zunächst die Eigentümer einer Gesellschaft, und erst dann die 
Gläubiger haften, falls eine Gesellschaft in finanzielle Schieflage gerät.  
 

 

http://www.sdk.org/pressemitteilung.php?action=detail&pmID=674
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Ferner ist in dem Insolvenzplan nicht aufgeführt, wer im Falle einer Fortführung der 
Geschäfte die Unternehmensführung übernehmen würde. Eine Fortführung durch 
den Altvorstand Pino Sergio ist für uns nicht akzeptabel. Schließlich war es sein 
unternehmerisches Geschick, wodurch dieses  finanzielle Desaster zustande kam. 
 
Aus unserer bisherigen Sicht kommt also eine Fortführung der Gesellschaft unter 
diesen Bedingungen nicht in Frage.   
 
Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber 
 
Für den 8. April 2013 wurden mittlerweile die Gläubigerversammlungen für die 
Anleiheinhaber einberufen. Diese finden im Congress Center Düsseldorf Süd, 
Raum 3 (OG), Stockumer Kirchstraße 61 in 40474 Düsseldorf statt. Da die 
Anleihen welche ab August 2009 begeben worden sind, dem 
Schuldverschreibungsgesetz aus 2009 (SchVG 2009) unterliegen, und die Anleihen 
welche vor August 2009 emittiert worden sind, dem Schuldverschreibungsgesetz 
von 1899 unterliegen, sind vom Gericht zwei Termine angesetzt worden. Die 
Versammlung für die Anleihen mit der WKN A0LDUL und WGFH04 finden ab 
10:00 Uhr statt. Die Versammlung für die Anleihen mit der WKN WGFH05, 
WGFH06, WGFH07 und WGFH08 finden ab 14:30 Uhr statt. Sofern es Ihnen 
möglich ist selbst an der Veranstaltung teilzunehmen, so nützen Sie die 
Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen. Sollte dies nicht möglich sein, so 
können Sie sich gerne von der SdK vertreten lassen. Hierzu müssen Sie uns  die 
dem Newsletter beigelegte Vollmacht ausgefüllt und unterschrieben zusammen 
mit einer so genannten Sperrbescheinigung ihrer Depotbank an die folgende 
Adresse bis zum 28. März 2013 zukommen lassen: 
 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
Hackenstr. 7b 
80331 München 
 
Unter der oben erwähnten Sperrbescheinigung versteht man einen in Textform 
erstellten besonderen Nachweis der Depotbank, welcher einen Sperrvermerk der 
Depotbank zugunsten einer Hinterlegungsstelle bis zum 9. April 2013 um 00:01 
Uhr,  enthält. Die Bescheinigung muss den Inhaber, dessen Anschrift,  die 
Anzahl und den Nennwert der Anleihen und den Sperrzeitraum unbedingt 
enthalten und von Ihrer Depotbank unterschrieben sein.  
 
Sollten Sie mehrere Anleihen der WGF AG halten, so senden Sie uns bitte für jede 
Anleihe eine separate Sperrbescheinigung und eine separate Vollmacht. !  Die 
Vertretung durch die SdK auf der Gläubigerversammlung ist kostenlos! 
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Wir raten dringend zur Teilnahme an der Versammlung bzw. sich vertreten zu 
lassen. Auf der Versammlung soll für jede Anleihe ein gemeinsamer Vertreter 
gewählt werden. Aus unserer Sicht ist dies unbedingt notwendig, da nur so die 
Interessen der Anleiheinhaber gegenüber der Gesellschaft und dem 
Insolvenzverwalter stark genug vertreten werde können. Nur wenn die 
Anleiheinhaber gemeinsam handeln, können die Interessen der Anleiheinhaber auch 
durchgesetzt werden. 
 
Eine Anmeldung der Forderung zur Insolvenztabelle ist aus unserer Sicht zurzeit 
noch nicht nötig. Die Anmeldung kann auch nach der Gläubigerversammlung am 8. 
April vorgenommen werden, sofern keine gemeinsamen Vertreter gewählt werden 
sollten. Im Falle der Wahl von gemeinsamen Vertretern werden diese die 
Anmeldung der Forderung aus der Anleihe zur Insolvenztabelle für alle 
Anleiheinhaber übernehmen.  
 
Für Fragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, 15. März 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der WGF AG! 
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